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1 Überblick Konzessionen und ehehafte Rechte 
Dieser Abschnitt gibt eine quantitative Übersicht über die Grössenordnung der in der Schweiz laufenden 
Konzessionen und der bestehenden ehehaften Rechte1 für den Betrieb von Wasserkraftanlagen. 

1.1 Anzahl bestehende Konzessionen und Wasserrechte 

Gemäss Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz (WASTA)2 waren zum Zeitpunkt der Umfrage 
5543 Anlagen mit einer laufenden Konzession in Betrieb4. In der WASTA sind allerdings Anlagen mit 
einer installierten Leistung kleiner (<) 300 kW nicht erfasst. Die Anzahl der Anlagen gibt zudem keinen 
Aufschluss über die Anzahl Konzessionen, da eine Konzession mehrere Anlagen einschliessen kann. 
Ferner kann eine Anlage das Wasser verschiedener Konzessionen nutzen. Schliesslich bezieht sich die 
Leistungsgrenze der WASTA im Gegensatz zur Umfrage auf die installierte Leistung und nicht auf die 
(mittlere mechanische) Bruttoleistung. 

Die Bruttoleistung einer Anlage steht in direktem Verhältnis zum jährlichen durchschnittlichen Was-
serdargebot, während die installierte Leistung die maximale Leistung der Maschine(n) wiedergibt. Diese 
liegt in der Regel höher als die Bruttoleistung, damit auch das über dem mittleren Abfluss liegende 
Wasserdargebot turbiniert werden kann. 

Um einen Überblick ohne Grösseneinschränkung zu bekommen, wurde daher die Gesamtzahl der be-
stehenden Konzessionen (< und ≥ 300 kWbr) und auch die Anzahl der Anlagen mit bestehenden ehe-
haften Wasserrechten angefragt. Die folgende Tabelle zeigt die von den Kantonen gemeldete Anzahl 
der Konzessionen und ehehaften Rechte. 

                                                      
1 Als ehehafte Rechte werden Rechte bezeichnet, die ihren Ursprung in einer Rechtsordnung haben, die nicht mehr besteht Als 

Sondernutzungskonzessionen ohne zeitliche Begrenzung werden sie heute als verfassungswidrig erachtet (1C_631/2017). 
2 Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz, Bundesamt für Energie BFE (Stand 2019) 
3 658 inkl. Anlagen mit Betrieb basierend auf anderen Rechtsgrundlagen (z.B. Bewilligung, ehehaftes Recht, Verfügungsrecht) 
4 Normalbetrieb gemäss WASTA 
5 Sammelbegriff für u.a. Konzession, Bewilligung, ehehaftes Recht, Verfügungsrecht 

Anzahl laufender Konzessionen mit einer Leistung ≥ 300 kWbr     427 Konzessionen 

Anzahl laufender Konzessionen mit einer Leistung < 300 kWbr 
     714 Konzessionen 

Total laufende Konzessionen 1'141 Konzessionen 

(Anzahl laufender Konzessionen, welche gemeinsam mit weiteren 
Kantonen erteilt wurden)     (55 Konzessionen) 

Anzahl am 1.1.2019 bestehende ehehaften Wasserrechte    361 ehehafte Rechte 

Total Wasserrechtsverleihungen5 1'502 Verleihungen 

https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10987
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Einschliesslich der Anlagen mit einer Leistung < 300 kWbr gibt es gegenwärtig über 1'100 laufende 
Konzessionen für die Nutzung der Wasserkraft. Zusammen mit den bestehenden ehehaften Rechten 
für Anlagen, die in Betrieb stehen, gibt es nahezu 1'500 Wasserrechtsverleihungen (Konzessionen und 
ehehafte Rechte), welche bei deren Erneuerung zu einem Konzessionsverfahren führen. 

Unter den folgenden Annahmen beginnt die Häufung der fälligen Konzessionen 10 Jahre früher als 
eingangs dieses Kapitels aufgeführt (2030 bis 2035 anstatt 2040 bis 2045) und die maximale Anzahl 
der jährlichen Verfahren wird sich mehr als verdreifachen (60 anstatt 18): 

a) die Verteilung der Ablaufjahre der Konzessionen für Anlagen < 300 kWbr ist analog der Verteilung 
der Anlagen ≥ 300 kW (gemäss WASTA), 

b) auf Grund der Bundesgerichtsentscheid vom 29. März 2019 kommen zusätzliche Konzessionsver-
fahren hinzu; die ehehaften Rechte werden im Zeitraum 2025 bis 2040 durch eine Konzession ab-
gelöst (vgl. Ziff. 1.2); deren Verteilung erfolgt sinusartig. 
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Ablaufjahr ca. 400 Konzessionen 5 Periode gleit. Mittelwert
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Datenquelle: Angaben der Kantone bei der Vorliegenden Umfrage im Vergleich mit WASTA 2019
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Forum	und	Netzwerk
der	Akteure	der	Schweizer	Wasserwirtschaft
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Dialoggruppe	Wasserkraft	von	Wasser-Agenda	21

• Matteo Bonalumi, Bundesamt für Energie BFE
• Martin Bölli, Swiss Small Hydro
• Julia Braendle, WWF Schweiz
• Michael Casanova, Pro Natura
• Frederic Evers, VAW
• Guido Federer, Bundesamt für Energie BFE
• Lorenz Jaun, Kanton Uri / KVU
• Roger Lüönd, BKW AG
• Martin Pfaundler, Bundesamt für Energie BAFU
• Martin Schmid, Eawag
• Andreas Stettler, Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband SWV
• Diego Tonolla, ZHAW
• Stefan Vollenweider, Wasser-Agenda 21 (Vorsitz)
• Frédéric Zuber, Kanton Wallis / EnDK
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